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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

10. AHV-Revision:
Zusatzrente Ehefrau

Mein Sdiwie,gm07m ist seif ac/if
/ahrezz /1/fV-ßezw^er mit Vo/T

rerzfe (Fr. J940.-). Meine Foch-

fer, a/so seine Frau, ist 50 /a/zre
a/f. Hüffe nun raein ScZiwie^er-

so/ra während diesen /akren
zzzc/zf Ansprz/ck auf eine Feii-
rente /zir seine Frau .s/ekabf?

Oder spie/t der Vermögensstand
eine Fo//e? Fr bezieht zudera

noch aus dera eigenen Gesc/zä/f
ein kleineres Gekalt.

In der geltenden Regelung
der AHV ist vorgesehen, dass

der Ehemann neben seiner
einfachen Rente eine Zusatz-
rente für die noch nicht ren-
tenberechtigte Ehefrau er-
hält, sofern die Ehefrau das

55. Altersjahr vollendet hat.

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
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Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck ö klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Diese Zusatzrente entspricht
30% der einfachen Rente des

Mannes, also bei voller Bei-

tragsdauer mindestens 291
und höchstens 582 Franken
im Monat. Da Ihre Tochter
erst 50 Jahre alt ist, besteht
daher kein Anspruch auf eine
Zusatzrente zur Altersrente
Ihres Schwiegersohnes.

Während im Rahmen der
9. AHV-Revision das Grenz-
alter für die Zusatzrente von
45 auf 55 Jahre erhöht wurde,
wird nun mit der 10. AHV-Re-
vision die Zusatzrente der
AHV stufenweise abgeschafft,
sofern nicht vor Inkrafttreten
der Revision oder im Rahmen
der IV bereits ein Anspruch
auf eine Zusatzrente bestand.
Die Aufhebung geschieht in
der Weise, dass ab 1997 das

massgebende Alter jedes Jahr
um einen Jahrgang heraufge-
setzt wird. Da Ihre Tochter in
diesem Zeitpunkt offenbar
das 55. Altersjahr noch nicht
vollendet haben wird, kann
Sie auch keinen Anspruch
mehr auf eine Zusatzrente
begründen.

Abzugsberechtigte
Kosten bei Ergän-
zungsleistungen
ick bitte Sze, razr zzac/zsfefzezzüe

Fragerz Petre/fezzü Berecfzrzrmg

FrgänzzzzzgsZez'sftzrzg (FL) zzz be-

antworfezz.

Gerne nehme ich zu Ihren
einzelnen Fragen generell
Stellung, muss jedoch gleich-
zeitig darauf hinweisen, dass

insbesondere bei Heimauf-
enthalten neben der EL-Ver-

Ordnung und den bundes-
rechtlichen Weisungen auch
kantonale Bestimmungen be-

achtet werden müssen, auf
die hier nicht näher einge-
gangen werden kann.

Wie /zocfz ist der Abzug /zzr

Verp/Zegzzzzg pro Tag bei ärztlich
verordzzefera Azz/ë/zfkalf izz einem

ärztlich ge/zzbztezz Kz/rkaus?

Der Abzug für Verpflegung
bei Heimaufenthalt ent-
spricht dem in der AHV gel-
tenden Abzug für Natural-
bezüge und beträgt zur Zeit
Fr. 18- pro Tag bei Vollpen-
sion (Frühstück Fr. 4.-, Mit-
tagessen Fr. 8.-, Nachtessen
Fr. 6.-).

Weidzer Zinssatz wird bei der

FL-Berechnung /zzr Vermögens-

ertrag üblicherweise angereciz-
net?

Nach Art. 23, Abs. 1, ist
grundsätzlich das während
des vorausgegangenen Kaien-

derjahres erzielte Einkorn-
men massgeblich, was auch
für den Vermögensertrag gilt.
Für den Fall, dass kein ent-
sprechender Zins ausgewie-
sen wird, muss bei der EL-

Berechnung auf den durch-
schnittlichen Zinssatz für
Spareinlagen der fünf gross-
ten Kantonalbanken abge-
stellt werden, wie das Eid-

genössische Versicherungs-
gericht bestätigt hat (AHV-
Praxis 3/1994, S. 157 f.).

Kann bei derFL-Ferecbrzzzzzg/wr
ez'zzez7 87/akrigen, azz A/zbez'raer
zzzzd azz Parkinson erkrankten,
ein besonderer Abzzzg /zzr Inkon-
tz'nenzprodukte, Kehricktsack-
gebühr, viel Wäsche zznd Licht,
das immer brennen razzss, ange-
rechnet werden?

Die Kosten für Stromver-
brauch und die Wäsche sind
grundsätzlich im allgemei-
nen Lebensbedarf inbegrif-
fen, während die Kehricht-
sackgebühren über den Miet-
zins beziehungsweise die
Heimtaxe als abgegolten gel-
ten. Die übrigen Aufwendun-
gen können - wenn sie nicht
von der Krankenversicherung
gedeckt werden - mit ent-
sprechenden Belegen bei der
EL-Stelle geltend gemacht
werden. Die Entschädigung
über die EL kann allenfalls
von einer zusätzlichen ärztli-
chen Bestätigung der medi-
zinischen Notwendigkeit ab-

hängig gemacht werden,
wenn nicht bereits mit dem
Gesuch um Rückerstattung
ein entsprechendes Arztzeug-
nis beigelegt wurde. Eine di-
rekte Berücksichtigung bei
der Berechnung der monatli-
chen EL ist nicht möglich, da

die entsprechenden Krank-
heitskosten nicht immer
gleich hoch sind. (Art. 5 ff.
ELKV).

Wz'e wzrcf der Mz'efzz'zzsabzzz^"

berec/zrief, wenn der £L-bereclz-

tigte Vater im Hawse seines

Schwiegersohnes wobrzf?

Wenn mehrere Personen im
gleichen Haushalt leben,
wird der Anteil der EL-be-

rechtigten Personen ermit-
telt, indem die Miete bezie-

hungsweise der Eigenmiet-
wert der Wohnung auf alle im
gleichen Haushalt lebenden
Personen aufgeteilt wird.
Selbstverständlich kann auch
in diesem Fall die Mietzins-
obergrenze nicht überschrit-
ten werden. Diese Praxis ist
in den Weisungen (WEL
3023) begründet und wurde
in der Rechtsprechung ver-
schiedentlich bestätigt.

Dr. z'zzr. Fudol/Tzzor

Der Äafge&er...
steht a//en /.eser/nziezz

und tesern der Zeit/upe zur
Verfügung. £r z'st kosfen/os,

wenn d/'e Frage von o//-

gezrze/ne/T) /nteresse z'st und
d/'e Antwort /'n der Ze/'t/upe

pub//z/'erf w/'rd. (Be/ Steuer-

prob/emen wenden S/'e s/'cb

am besten an d/'e Behörden

/bres Wohnortes.)

Anfragen senden an:
Ze/'t/upe

Ratgeber
Postfach

8027 Zür/'ch
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